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Kurztitel 
 
Jahresabschluss 2003 der GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH (GWM) 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Der Stadtrat nimmt den von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand 

AG, Niederlassung Magdeburg, geprüften und mit einem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2003 der GWM Gesellschaft für 
Wirtschaftsservice Magdeburg mbH (GWM) zur Kenntnis. 

 
2. Die Gesellschaftsvertreter der GWM werden angewiesen: 
- den Jahresabschluss 2003 mit einer Bilanzsumme von 10.428.203,22 EUR und einem 

Jahresüberschuss in Höhe von 244.296,65 EUR festzustellen, 
 
- den Jahresüberschuss in Höhe von 244.296,65 EUR mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und 

auf neue Rechnung vorzutragen, 
 
- die in 2003 geleisteten Liquiditätshilfen des Gesellschafters in Höhe von 494.000,00 EUR mit 

dem Verlustvortrag zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen, 
 
 
- den Beirat für das Geschäftsjahr 2003 zu entlasten, 
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- der Interimsgeschäftsführerin, Frau Hedenius, und den Geschäftsführern, Herrn Dr. Puchta und 

Herrn Tyszkiewicz, für das Geschäftsjahr 2003 Entlastung zu erteilen, 
 
- den Wirtschaftsprüfer Dipl.-Kfm. Dr. G. Schlömer, Magdeburg, zum Abschlussprüfer für das 

Geschäftsjahr 2004 zu bestellen. 
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Pflichtaufgaben freiwillige Aufgaben Maßnahmenbeginn/ 

Jahr 
finanzielle 

Auswirkungen 

  X   JA   NEIN X 
 
 
Gesamtkosten/Gesamtein- jährliche Finanzierung Objektbezogene Jahr der 
nahmen der Maßnahmen Folgekosten/ Eigenanteil Einnahmen Kassenwirk- 
(Beschaffungs-/ Folgelasten (i.d.R. = (Zuschüsse/ samkeit 
Herstellungskosten) ab Jahr   Kreditbedarf) Fördermittel,  
   Beiträge)  
 keine       
     
     
Euro   Euro   Euro   Euro     

 
 

Haushalt Verpflichtungs- Finanzplan / Invest. 
 ermächtigung Programm 
    

veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    
Mehreinn.:    Mehreinn.     Mehreinn.:    

   
Jahr                                  Euro 

 
Jahr                                     Euro 

davon Verwaltungs- davon Vermögens-           
haushalt im Jahr haushalt im Jahr           
     mit   Euro      mit   Euro           
    
Haushaltsstellen Haushaltsstellen   
      
    
 Prioritäten-Nr.:     

 
 
 
federführendes 
Amt 

Sachbearbeiter 
Herr Liebig 

Unterschrift FBL 
Herr Zimmermann 

 
verantwortlicher 
Beigeordneter 

 
Unterschrift   Herr Czogalla 
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Begründung: 
Begründung: 
 
Der Jahresabschluss 2003 der GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH (GWM) 
erhielt von der BDO Deutsche Warentreuhand GmbH, Niederlassung Magdeburg, einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk (Anlage 1). 
 
Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2003 ist als Anlage 4 beigefügt. Der Wirtschaftsprüfer stellt 
fest, dass er im Einklang mit seinen bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und dem 
Jahresabschluss steht. Der Lagebericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der 
Lage des Unternehmens. Die wesentlichen Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend 
dargestellt und die nach § 289 Abs. 2 HGB gemachten Angaben sind vollständig und zutreffend. 
 
Die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-
führungsorganisation, des Geschäftsführungs-Instrumentariums und der Geschäftsführertätigkeit 
ergab Feststellungen und Hinweise, auf die unter 3. näher eingegangen wird. 
 
Das Geschäftsjahr 2003 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 244.296,65 EUR ab, 
welcher maßgeblich durch Sondereinflüsse als Folge der Umstrukturierung beeinflusst worden ist. 
So wurde die Gesellschaft im Berichtsjahr auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses – Beschluss-
Nr. 2290-64(III)03 – in Höhe von 973.706,55 EUR entschuldet. 
 
 
 

Grundsätzliche Feststellungen des Abschlussprüfers 
 
In der Stellungnahme des Abschlussprüfers zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter werden 
nachfolgende Aussagen getroffen: 
 
„Die Geschäftsführung der Gesellschaft macht in Jahresabschluss und Lagebericht folgende 
wesentliche Angaben zur Lage der Gesellschaft:  
 
Die Lage der Gesellschaft im Berichtsjahr ist von der Neuausrichtung der GWM gekennzeichnet. 
Nach dem die Umstrukturierung der GWM Ende 2002 abgeschlossen war, wurde mit Beginn des 
Jahres 2003 die Bearbeitung der neuen Aufgabenstellungen in Angriff genommen. 
 
Mittelpunkt der Tätigkeit sind Service-Aufgaben im Rahmen eines sogenannten Cluster-
Managements in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Gesundheitswirtschaft und 
Kreislaufwirtschaft. Zudem tritt die Gesellschaft als Vermieter des Handwerker- und Gewerbehofes 
auf. Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt im Wesentlichen neben den Mieteinnahmen durch 
Liquiditätshilfen der Stadt. 
 
Infolge des positiven Jahresergebnisses verringerte sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte 
Fehlbetrag auf 155 Tsd. EUR. Gegen diesen Fehlbetrag wirkt der Sonderposten aus Zuschüssen 
zum Anlagevermögen in Höhe von 5.204 Tsd. EUR, welcher im Zusammenhang mit der Errichtung 
des Handwerker- und Gewerbehofes in Magdeburg gebildet worden ist. 
 
Im Lagebericht wird weiterhin ausgeführt, dass die Klage der Gesellschaft gegen die von der 
Finanzverwaltung erlassenen Umsatzsteuerbescheide anhängig ist. Ein Verhandlungstermin ist noch 
nicht angesetzt. Außerdem wurde in Bezug auf den im Nachlass Burghardt gewonnenen Prozess zur 
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Zahlung der Erschließungskosten festgestellt, dass der Nachlass insolvent ist. Die Klage auf 
Schadensersatzanspruch gegen das damals involvierte Anwaltsbüro wurde mit einem Vergleich 
beendet.“ 
 
Der Abschlussprüfer hält die Darstellung der Lage der Gesellschaft durch die gesetzlichen Vertreter 
für zutreffend und bemerkt, dass die Entwicklung maßgeblich von der Zuschussgestaltung durch 
den Gesellschafter abhängig ist. 
 
In seiner Stellungnahme zu den entwicklungsbeeinträchtigenden oder bestandsgefährdenden 
Tatsachen wird nachfolgende Aussage getroffen: 
 
„Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen bestehen nach der Änderung 
des Gesellschaftszwecks zukünftig nur insoweit, wie die anfallenden Kosten der GWM nicht bzw. 
nicht vollständig durch den Gesellschafter beglichen werden.“ 
 
 
 
Analyse des Jahresabschlusses 2003 der GWM im Vergleich zum Vorjahr 
 
 
1. Gewinn- und Verlustrechnung 
 
Die Position Umsatzerlöse weist zum 31.12.2003 Erträge in Höhe von 430,9 Tsd. EUR (Vorjahr 
356,0 Tsd. EUR) aus. Dabei handelt es sich um Mieterlöse in Höhe von 315,4 Tsd. EUR und die 
entsprechenden Mietnebenkosten in Höhe von 115,5 Tsd. EUR. 
 
Die Position Sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 1.498,5 Tsd. EUR (Vorjahr 1.694,6 Tsd. 
EUR) beruht wie 2002 maßgeblich auf den o. g. Sondereinflüssen. So tragen die Erträge aus der 
Entschuldung (Verzichtserklärung der Landeshauptstadt Magdeburg in 2003 auf den Restbetrag der 
Verbindlichkeiten der GWM gegenüber der Stadt) und aus dem Schadensersatzanspruch gegen das 
involvierte Anwaltsbüro im Fall Burghardt im Wesentlichen zum Jahresüberschuss bei. Im 
Einzelnen handelt es sich bei den Sonstigen Erträgen um: 
 
 2003 2002 
 (Tsd. EUR) (Tsd. EUR) 
   
- Erträge aus Entschuldung (Verzicht Stadt) 973,7 956,0 
- Erträge aus Auflösung von Sonderposten 247,7 144,4 
- Schadenersatz (Anwaltsbüro im Fall Burghardt) 183,9 0,0 
- Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen 35,0 0,0 
- Erträge aus Erschließung Thalen (periodenfremd) 34,3 0,0 
- nicht rückzahlbare Finanzhilfe 2002 0,0 460,0 
- Zuschuss Kreislaufwirtschaftszentrum 0,0 75,0 
- Erlöse aus Weiterberechnungen mit USt. 0,0 37,1 
- Sonstige periodenfremde Erträge 12,6 2,2 
- Sonstige Erlöse 11,3 19,9 
 1.498,5 1.694,6 
 
Der Materialaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr (91,3 Tsd. EUR) um 211,8 Tsd. EUR auf 
303,1 Tsd. EUR und beinhaltet ausschließlich Aufwendungen für bezogene Leistungen. Im 
Einzelnen handelt es sich um Aufwand aus Rückerstattung Nebenkosten (121,1 Tsd. EUR), 
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Aufwendungen für den Handwerker- und Gewerbehof (90,2 Tsd. EUR), Clustermanagement (60,8 
Tsd. EUR), Allgemeine Kosten Leipziger Chaussee/Ottersleber Chaussee (22,2 Tsd. EUR) und 
Presse (8,8 Tsd. EUR). 
 
Die Personalaufwendungen sanken gegenüber dem Vorjahr (702,0 Tsd. EUR) um 327,7 Tsd. EUR 
auf 374,3 Tsd. EUR. Dies ist im Wesentlichen auf die Reduzierung der Mitarbeiter von 12 auf 6 
zurückzuführen. Zudem enthielt diese Position im Vorjahr eine Zuführung zur Rückstellung für 
eventuelle Abfindungen aus Kündigungsklageverfahren in Höhe von 72,5 Tsd. EUR. 
 
Die Abschreibungen erhöhen sich im Wesentlichen in Folge der Fertigstellung des Handwerker- 
und Gewerbehofes von 213,9 Tsd. EUR um 148,0 Tsd. EUR auf 361,9 Tsd. EUR. 
 
Die Position sonstige betrieblichen Aufwendungen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr (375,2 Tsd. 
EUR) um 39,1 Tsd. EUR auf 414,3 Tsd. EUR. Die Erhöhung steht im Wesentlichen im 
Zusammenhang mit den Veränderungen in den drei folgenden Positionen: 

- Wertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 217,0 Tsd. EUR (noch 5 
zu veräußernde Parzellen im Gebiet Leipziger Chaussee/Ottersleber Chaussee) 

- Wertberichtigung bzw. Ausbuchung auf Forderungen in Höhe 79,9 Tsd. EUR (Grundstück 
WAF Lindenhof) 

- Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 60,3 Tsd. EUR. 

Weiterhin betreffen die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen in 2003 Beiträge und Gebühren (8,6 
Tsd. EUR), Periodenfremder Aufwand für Betriebsabrechnungen Miete Fuchsberg und Miete 
Ulrichplatz (8,4 Tsd. EUR), Versicherungen (7,3 Tsd. EUR), Porto, Kurier, Telefon (5,9 TDM), 
Reisekosten (5,8 Tsd. EUR), Abschluss- und Prüfungskosten (3,7 TDM), Buchführungskosten (3,5 
Tsd. EUR), Miete (2,2 Tsd. EUR), Bürobedarf (1,9 Tsd. EUR), Reinigung (1,8 Tsd. EUR), 
Zeitschriften, Bücher (1,6 Tsd. EUR), Fortbildungs- und sonstige Personalkosten (1,2 Tsd. EUR) 
sowie sonstige Aufwendungen (5,2 Tsd. EUR). 
 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge wurden in 2003 in Höhe von 4,9 Tsd. EUR erzielt (Vorjahr 
5,4 Tsd. EUR) und beinhalten Zinserträge Handwerkerhof (3,1 Tsd. EUR) und Termingeldzinsen 
Verwaltung (1,8 Tsd. EUR). 
 
Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 214,9 Tsd. EUR (Vorjahr 218,4 Tsd. EUR) 
beinhalten die Zinsberechnung Darlehen Handwerkerhof (136,2 Tsd. EUR) und Zinsen für 
Rückforderung Finanzamt (78,7 Tsd. EUR). 
 
Die Position Sonstige Steuern beinhaltet die Grundsteuer Handwerker- und Gewerbehof in Höhe 
von 21,5 Tsd. EUR (Vorjahr 24,5 Tsd. EUR). 
 
Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 244.296,65 EUR. 
 
 
 
 
 
2. Bilanz 
 
Aktiva 
 
Die Bilanzposition „Immaterielle Vermögensgegenstände“ weist in 2003 einen Zugang in Höhe von 
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11,6 Tsd. EUR aus und umfasst eine neue Software für eine Datenbank. Nach Absetzung der 
Abschreibungen für das Geschäftsjahr verbleibt ein Restbuchwert in Höhe von 15,7 Tsd. EUR 
(Vorjahr 8,4 Tsd. EUR). 
 
Unter der Bilanzposition „Sachanlagevermögen“ werden Zugänge in Höhe von 14,8 Tsd. EUR 
ausgewiesen. Der Zugang betrifft in Höhe von 8,1 Tsd. EUR nachträgliche Anschaffungskosten für 
das Gebäude Ölmühle sowie in Höhe von 6,7 Tsd. EUR die Position Betriebs- und 
Geschäftsausstattung. Nach Absetzung der Abschreibungen für das Geschäftsjahr verbleibt ein 
Restbuchwert in Höhe von 8.787,8 Tsd. EUR (Vorjahr 9.130,7 Tsd. EUR). 
 
Der Ausweis der „Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“ verminderte sich gegenüber dem 
Vorjahr (208,0 Tsd. EUR) um 65,7 Tsd. EUR auf 142,3 Tsd. EUR. Die Forderungen betreffen im 
Wesentlichen drei relevante Positionen: 
Für die Forderung Burghardt [siehe auch unter – Grundsätzliche Feststellungen des Ab-
schlussprüfers und unter 3. Besondere Prüffeststellungen 12. c)] in Höhe von 774,4 Tsd. EUR wird 
eine Einzelwertberichtigung in Höhe von 736,0 Tsd. EUR ausgewiesen. 
Aus der Forderung gegen WAF Lindenhof steht noch ein Restbetrag in Höhe von 70,0 Tsd. EUR 
[siehe auch unter 3. Besondere Prüffeststellungen 12. c)]. 
Die Gesamtforderungen gegen die Firma Supol GmbH in Höhe von 16,7 Tsd. EUR werden mit 
einer Einzelwertberichtigung in Höhe von 10,0 Tsd. EUR korrigiert, da die Firma Insolvenz 
anmeldete. 
 
Die Bilanzposition „Sonstige Vermögensgegenstände“ verminderte sich gegenüber dem Vorjahr 
(977,0 Tsd. EUR) um 151,9 Tsd. EUR auf 825,1 Tsd. EUR. Zum 31.12.2003 werden unter dieser 
Position unter anderem die Buchwerte von 5 erschlossenen Parzellen im Gebiet Leipziger 
Chaussee/Ottersleber Chaussee (561,9 Tsd. EUR), die Schadenersatzforderung gegen das im Fall 
Burghardt involvierte Anwaltsbüro (183,9 Tsd. EUR), Forderungen gegen das Landesförderinstitut 
(62,5 Tsd. EUR), Forderungen gegen das Finanzamt aus Umsatzsteuer, Kapitalertragsteuer und 
Solidaritätszuschlag (16,0 Tsd. EUR) sowie Sonstige (0,8 Tsd. EUR) ausgewiesen. 
 
Die Bilanzposition „Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten“ verminderte sich zum 
31.12.2003 im Vergleich zum Vorjahresstichtag (508,7 Tsd. EUR) um 11,2 Tsd. EUR auf 497,5 
Tsd. EUR. 
 
Der aktive „Rechnungsabgrenzungsposten“ wird im Berichtsjahr in Höhe von 4,3 Tsd. EUR 
(Vorjahr 5,6 Tsd. EUR) ausgewiesen und betrifft im Wesentlichen eine Versicherung. 
 
Die Position „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ wird in Höhe von 155,5 Tsd. EUR 
(Vorjahr 1.578,2 Tsd. EUR) ausgewiesen und setzt sich aus dem Verlustvortrag in Höhe von 
2.600,8 Tsd. EUR, abzüglich dem Jahresüberschuss 2003 in Höhe von 244,3 Tsd. EUR und 
abzüglich dem gezeichneten Kapital in Höhe von 2.201,0 Tsd. EUR, zusammen. Dem nicht durch 
Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag steht der Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum 
Anlagevermögen in Höhe von 5.204,3 Tsd. EUR gegenüber. 
Passiva 
 
Das gezeichnete Kapital erhöhte sich durch die Eintragung der Kapitalerhöhung (Passivposition B. 
– Gesellschafterbeschluss vom 14.08.2002) in das Handelsregister am 01.07.2003 gegenüber dem 
Vorjahr (1.022,6 Tsd. EUR) um 1.178,4 Tsd. EUR auf 2.201,0 Tsd. 
 
Die Bilanzposition „Sonderposten für Investitionen zum Anlagevermögen“ wird in Höhe von 
5.204,3 Tsd. EUR (Vorjahr 5.455,3 Tsd. EUR) ausgewiesen. Für die Errichtung des Handwerker- 
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und Gewerbehofes in Magdeburg wurde vom LFI Sachsen-Anhalt mit Bescheid vom 15.04.1999 
ein Investitionszuschuss zur Finanzierung der förderfähigen Ausgaben in Höhe von max. 70 %, 
jedoch höchstens 12.692 TDM (6.489,3 Tsd. EUR), gewährt. 
Die bilanzierte Summe umfasst die von der Gesellschaft, aufgrund der bisher getätigten 
Investitionen, beim LFI abgerufenen Mittel. Von den bis zum 31.12.2002 beantragten und 
abgeforderten Mitteln wurden bis zum Bilanzstichtag 5.705,0 Tsd. EUR ausgezahlt und 171 Tsd. 
EUR wieder zurückgezahlt. Die noch nicht bei der Gesellschaft eingegangenen Mittel werden als 
Forderung (62,5 Tsd. EUR) bilanziert. 
 
„Steuerrückstellungen“ werden in Höhe von 1.843,7 Tsd. EUR (Vorjahr 1.765,0 Tsd. EUR) 
ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Ansprüche des Finanzamtes aus Umsatzsteuer des Jahres 
1995 in Höhe von 1.311,9 Tsd. EUR sowie um die diesbezüglich bis zum 31.12.2003 aufgelaufenen 
Zinsen in Höhe von 531,8 Tsd. EUR (siehe auch unter 3. Besondere Prüffeststellungen – 
Steuerliche Verhältnisse –). 
 
Die „Sonstigen Rückstellungen“ verringern sich gegenüber dem Vorjahr (112,8 Tsd. EUR) um 52,1 
Tsd. EUR auf 60,7 Tsd. EUR. Die Rückstellungen zum 31.12.2003 betreffen Anwalts- und 
Gerichtskosten im Zusammenhang mit der Schadensersatzklage aufgrund fehlerhafter Beratung im 
Fall Burghardt (27,0 Tsd. EUR), erwarteter Aufwand aus der Betriebskostenabrechnung 03/04 (24,0 
Tsd. EUR), Abschluss- und Prüfungskosten (6,0 Tsd. EUR) sowie Resturlaub (3,7 Tsd. EUR). 
 
Die Bilanzposition „Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten“ wird in Höhe von 2.703,7 Tsd. 
EUR (Vorjahr 2.816,2 Tsd. EUR) ausgewiesen. Der Ausweis betrifft ein von der Landeshauptstadt 
Magdeburg verbürgtes Darlehen über insgesamt 2.781,4 Tsd. EUR zur Finanzierung des 
Eigenanteils der GWM für den Handwerker- und Gewerbehof auf dem Ölmühlengelände an der 
Berliner Chaussee sowie anteilige Zinsverbindlichkeiten (34,0 Tsd. EUR) für dieses Darlehen. 
 
„Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ werden in Höhe von 66,1 Tsd. EUR 
gegenüber dem Vorjahr (26,0 Tsd. EUR) ausgewiesen. Bis zum Prüfungsstichtag (März 2004) 
waren alle Verbindlichkeiten beglichen. 
 
Die Bilanzposition „Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter“ verminderte sich durch die in 
2003 vorgenommene Entschuldung des Gesellschafters gegenüber dem Vorjahr (1.009,7 Tsd. EUR) 
um 515,7 Tsd. EUR auf 494,0 Tsd. EUR und ist wie folgt beziffert: 
 
 
 
 
 
 
Stand 01.01.2003 1.009.706,55 EUR 
abzüglich 
 - Verzicht der LH MD auf 973.706,55 EUR 
 in Verrechnung der Grundstücks- 
 übertragung (36.000 EUR) 1.009.706,55 EUR 
 - Liquiditätshilfen der LH MD 2003    494.000,00 EUR 
Stand am 31.12.2003 494.000,00 EUR 
 
Die Bilanzposition „Sonstige Verbindlichkeiten“ erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr (51,2 Tsd. 
EUR) um 2,4 Tsd. EUR auf 53,6 Tsd. EUR. Zum 31.12.2003 werden Mietkautionen (45,5 Tsd. 
EUR), Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt aus Lohnsteuer (6,7 Tsd. EUR) sowie Sonstige 
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(1,4 Tsd. EUR) ausgewiesen. 
 
Der passive „Rechnungsabgrenzungsposten“ betrifft in Höhe von 2,0 Tsd. EUR (Vorjahr 2,0 Tsd. 
EUR) Mietzahlungen für Januar 2004. 
 
 
3. Besondere Prüfungsfeststellungen 
 
Die Ergebnisse der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (Anlage VIII des 
Prüfungsberichts) führten im Wesentlichen unter nachfolgenden Punkten zu Feststellungen bzw. 
Hinweisen: 
 
12. c) „Ungewöhnliche Geschäfte bzw. risikoreiche Geschäftsvorfälle liegen vor. 
 
 Beim Grundstücksverkauf Burghardt ist die Forderung im Rahmen eines Nachlass-

insolvenzverfahrens des Vertragspartners angemeldet worden. Es wird hierbei mit einer sehr 
geringen Quote (ca. 5 %) gerechnet. Gleichzeitig wird der Schadensersatzanspruch gegen 
dem am Vertragsabschluss beteiligten Rechtsanwalt mit gerichtlichen Mitteln 
weiterverfolgt. Der Schadensersatzanspruch wurde in Höhe von 184 Tsd. EUR durch einen 
Vergleich bestätigt. Eine Forderung in entsprechender Höhe wurde bilanziert. 

 
 Die Forderung aus Erschließungskosten WAF Lindenhof (1,3 Mio. DM) wurde in Höhe von 

875 TDM beglichen. Ein Teilgrundstück aus dem ehemals erfolgten Verkauf (234 TDM) 
wurde zurückgenommen, die Restforderung ist durch eine erstrangige Grundschuld 
besichert. Gemäß Vereinbarung wurde die Restforderung auf 70 Tsd. EUR begrenzt. Der 
darüber hinausgehende Betrag der Forderung wurde ausgebucht. 

 
 Erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen haben wir dabei nicht 

festgestellt.“ 
 
16. b) „Kurzfristige Vermögenswerte werden grundsätzlich kurzfristig realisiert. In den 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Ansprüche enthalten, welche durch 
diverse gerichtliche Maßnahmen realisiert werden. Die Realisierung kann unter Umständen 
mittelfristigen Charakter annehmen.“ 

 
16. d) „Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt aus Zuschüssen der Stadt bzw. aus Überschüssen 

aus der Vermietung der Räumlichkeiten im Handwerker- und Gewerbehof. Die im 
Berichtsjahr erzielten planmäßigen Erlöse decken die Aufwendungen des Geschäftsjahres zu 
46 %.“ 

 
17. a) „Das gezeichnete Kapital (2.201 Tsd. EUR) ist aufgrund der aufgelaufenen Verluste der 

Vorjahre aufgebraucht (Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von 155 Tsd. EUR). 
Die Gesellschaft hat einen Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen 
in Höhe von 5.204 Tsd. EUR gebildet. Er reicht aus, um das Negativkapital auszugleichen.“ 

 
In den Anlagen des Jahresabschlussberichtes erfolgten unter dem Punkt – Steuerliche Verhältnisse – 
(Anlage IV des Prüfungsberichts) nachfolgende Ausführungen: 
 
„Aufgrund einer von der Gesellschaft beantragten Körperschaftsteuerbefreiung fand vom 12. 
Oktober bis 5. November 1998 eine steuerliche Außenprüfung statt. Sie umfasste die Ver-
anlagungsjahre 1994 bis 1996 und bezog sich auf Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, gesonderte 
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Feststellungen nach § 47 KörperschaftsteuerG, Investitionszulage und Gewerbesteuer. 
 
In dem Bericht über diese Prüfung kommt das Finanzamt zu dem Ergebnis, dass die Gesellschaft 
nach § 14 (3) S. 2 UStG Umsatzsteuer in Höhe von 3.347 TDM aus der Erschließung des 
Gewerbegebietes Leipziger-/Ottersleber Chaussee schuldet. In der Begründung wird aufgeführt, 
dass die Stadt gemäß § 123 Baugesetzbuch die Durchführung von Erschließungen, aber nicht die 
Erschließungsaufgaben selbst übertragen kann, somit nach wie vor die Stadt den Investoren 
verpflichtet bleibt und die GWM die Erschließungsleistungen nicht gegenüber dem 
Rechnungsempfänger, sondern gegenüber der Stadt erbracht hat. Das heißt, GWM soll die Steuer 
aus der Leistung gegenüber der Stadt und zusätzlich aus dem gesonderten Ausweis gegenüber den 
Investoren schulden. 
 
Gegen die daraufhin ergangenen Bescheide vom 20. Mai 1999 für die Jahre 1993 bis 1996 legte die 
Gesellschaft mit Schreiben vom 26. Mai 1999 Einspruch ein und bat um die Aussetzung der 
Vollziehung. 
 
Im Zuge der Abschlussbesprechung vom 20. Juli 1999 wurde festgestellt, dass § 123 
Baugesetzbuch für die vom Finanzamt gewählte umsatzsteuerliche Würdigung zum Teil keine 
Grundlage bildet. Das Finanzamt bat die Gesellschaft, für die umsatzsteuerliche Beurteilung die 
Bemessungsgrundlage unter Einbeziehung von § 127 Abs. 2 Baugesetzbuch zu ermitteln. 
 
Die Ermittlung der Bemessungsgrundlage erfolgte durch die Gesellschaft am 4. Oktober 1999. Eine 
Besprechung mit Vertretern des Finanzamtes Magdeburg I am 27. Januar 2000 führte zu keiner 
Annäherung der Standpunkte. 
 
Mit Einspruchsbescheid vom 17. August 2000 wird vom Finanzamt die Umsatzsteuer 1995 durch 
Herabsetzung der Bemessungsgrundlage auf 2.214 TDM neu festgesetzt. Im Übrigen wird der 
Einspruch als unbegründet zurückgewiesen. Die Gesellschaft hat mit Datum vom 11. September 
2000 daraufhin beim Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt Klage eingereicht. In der 
Klageerwiderung des Finanzamtes vom 5. April 2001 wird beantragt, die Klage als unbegründet 
zurückzuweisen. Die darauffolgenden Stellungnahmen von der Gesellschaft und vom Finanzamt 
führten zu keiner weiteren Klärung. 
Im vorliegenden Abschluss wurde das Risiko durch Bildung einer Rückstellung in Höhe von 1.844 
Tsd. EUR voll abgedeckt. Die Rückstellung berücksichtigt auch die Zinsen bis zum 
31. Dezember 2003 im Falle des Unterliegens der Gesellschaft. 
 
Der Ausgang des Prozesses ist völlig offen.“ 
 
 
Zusammenfassung 
 
Der geprüfte Jahresabschluss 2003 wurde in der Beiratssitzung am 15.06.2004 zustimmend zur 
Kenntnis genommen (Anlage 5). 
 
Der Beirat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss mit einer Bilanzsumme 
in Höhe von 10.428.203,22 EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe von 244.296,65 EUR 
festzustellen, den Jahresüberschuss in Höhe von 244.296,65 EUR mit dem Verlustvortrag aus 
Vorjahren zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen, die in 2003 geleisteten 
Liquiditätshilfen des Gesellschafters in Höhe von 494.000,00 EUR mit dem Verlustvortrag aus 
Vorjahren zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen, dem Beirat der GWM und den 
Geschäftsführern, Herrn Dr. Puchta und Herrn Tyszkiewicz, für das Geschäftsjahr 2003 zu entlasten 
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sowie zur Prüfung des Jahresabschlusses 2004 der GWM den Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
Dipl.-Kfm. Dr. Schlömer zu bestellen. 
 
Die Beteiligungsverwaltung schließt sich den Vorschlägen des Beirates mit dem Zusatz an, die 
Gesellschaftsvertreter auch anzuweisen, die Interimsgeschäftsführerin, Frau Hedenius, ebenfalls für 
das Geschäftsjahr 2003 zu entlasten. Sie war bis zur Abberufung durch den Stadtrat am 06.03.2003 
Geschäftsführerin der GWM. 
 
Das Prüfungsergebnis 2003 einschließlich des Bestätigungsvermerkes, die Bilanz, die Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie der Lagebericht der GWM sind als Anlage beigefügt. Der Prüfbericht kann 
nach Absprache Beteiligungsverwaltung des Fachbereiches 02 – Finanzservice eingesehen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

 
1 Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfauftrages nach § 53 HGrG und 
 Zusammenfassung und Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
2 Bilanz 2003 
3 Gewinn- und Verlustrechnung 2003 
4 Lagebericht 2003 
5 Auszug aus dem Protokoll der 7. Beiratssitzung am 15.06.2004 
 
 
 
 
 
 
 


